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Bergbaues, insbesondere der technischen Sicherheit im 
Bergbau. Er übt seine Tätigkeit auf der Grundlage der 
Gesetze der Volkskammer und der Verordnungen und 
Beschlüsse des Ministerrates aus.

§ 7
Zusammensetzung des Beirates

(1) Den Vorsitz im Beirat führt der Leiter der Ober
sten Bergbehörde.

(2) Zu Mitgliedern des Beirates sollen berufen wer
den:
je ein bevollmächtigter Vertreter

a) der für den Bergbau zuständigen Abteilungen der 
Staatlichen Plankommission,

b) der Generaldirektion der SDAG Wismut,
c) des Ministeriums des Innern, Hauptverwaltung 

der Deutschen Volkspolizei und Kommando des 
Luftschutzes,

d) der Staatlichen Geologischen Kommission,
e) der Zentralen Vorratskommission für mineralische 

Rohstoffe,
f) des Ministeriums für Gesundheitswesen, 

je ein Vertreter
g) der Bergakademie Freiberg,
h) der Zentralvorstände der Industriegewerkschaften 

Bergbau und Wismut
sowie

i) Arbeiter, Techniker und Ingenieure aus Produk
tionsbetrieben des Bergbaues, die auf dem Gebiet 
der Grubensicherheit über besondere Erfahrungen 
verfügen.

(3) Die Zahl der Mitglieder des Beirates soll 20 nicht 
übersteigen.

(4) Die Mitglieder des Beirates werden auf Vorschlag 
des Leiters der Obersten Bergbehörde durch den 
Ministerpräsidenten oder von einem Beauftragten des 
Ministerpräsidenten auf die Dauer von 2 Jahren 
berufen. Ihre Wiederberufung ist zulässig.

(5) Der Leiter der Obersten Bergbehörde kann Ver
treter staatlicher oder wirtschaftlicher Organe und 
Institutionen zur Teilnahme an Tagungen des Beirates 
oder zur Erörterung bestimmter Fragen hinzuziehen.

§ 8
Aufgaben, Rechte und Arbeitsweise des Beirates

(1) Der Beirat berät und entscheidet über:
a) Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die 

technische Sicherheit im Bergbau,
b) Maßnahmen von hervorragender Bedeutung bei 

der Festsetzung von bergbaulichen Schutzgebieten, 
bei der Wiederurbarmachung der vom Bergbau in 
Anspruch genommenen Grundstücksflächen und 
zur Verhütung von Katastrophen im Bergbau,

c) Grundsätze für die Neuregelung bergrechtlicher 
Bestimmungen,

d) die Durchführung von Aufgaben, die ihm vom 
Ministerrat zugewiesen werden.

(2) Der Vorsitzende des Beirates hat das Recht, zur 
Überprüfung und Begutachtung wichtiger Fragen 
Arbeitsgruppen zu bilden, die sich aus Mitgliedern des 
Beirates, Vertretern anderer Staats- und Wirtschafts
organe und wissenschaftlichen Institutionen sowie der 
volkseigenen Wirtschaft zusammensetzen können.

(3) Der Beirat arbeitet nach einem von ihm zu be
schließenden Arbeitsplan und gibt sich eine Geschäfts
ordnung.

V.
Arbeitsweise und Struktur 

§ 9
Grundsätze der Arbeitsweise

(1) Die Mitarbeiter der Obersten Bergbehörde und 
der ihr unterstellten Organe und Institutionen haben 
eine hohe Verantwortung bei der Verbesserung der 
technischen Sicherheit im Bergbau und bei der Er
füllung der ihnen sonst übertragenen Aufgaben. Sie 
haben die Politik der Arbeiter-und-Bauern-Macht kon
sequent zu verwirklichen, bei der Lösung ihrer Auf
gaben eng mit den Werktätigen zusammenzuarbeiten 
und sie in die Verbesserung der technischen Sicherheit 
im Bergbau einzubeziehen.

(2) Die Mitarbeiter der Obersten Bergbehörde und 
der ihr unterstellten Organe und Institutionen sind 
verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit eine strenge Disziplin 
und Ordnung durchzusetzen. Sie haben zu sichern, daß 
die Bestimmungen und Weisungen eingehalten werden, 
die für die technische Sicherheit und für die Durch
führung sonstiger Maßnahmen ergangen sind, deren 
Überwachung den Bergbehörden obliegt.

(3) Die Mitarbeiter der Obersten Bergbehörde und 
der ihr unterstellten Organe und Institutionen führen 
ihre Aufgaben nach kollektiver Beratung in persön
licher Verantwortung durch. Sie tragen gegenüber dem 
Leiter die Verantwortung für ihren Aufgabenbereich 
und sind im Rahmen der Entscheidungen des Leiters in 
ihrem Aufgabenbereich weisungsbefugt.

§ 10
Zusammenarbeit mit anderen Organen

(1) Die Oberste Bergbehörde und die ihr unterstell
ten Organe und Institutionen arbeiten bei der Durch
führung ihrer Aufgaben mit den staatlichen und wirt
schaftlichen Organen und Institutionen, insbesondere 
des Bergbaues, mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes, den Zentral Vorstän
den der Industriegewerkschaften Bergbau und Wismut, 
den zuständigen Gewerkschaftsorganen und mit ande
ren demokratischen Massenorganisationen eng zu
sammen. Sie legen gemeinsam mit diesen Organen fest, 
wie die Aufgaben auf der Grundlage einer breiten 
Mitarbeit der Werktätigen mit dem Ziel der größtmög
lichen technischen Sicherheit erfüllt werden können.

(2) Die Oberste Bergbehörde bestimmt, welche Be
triebsmittel, die von anderen staatlichen Organen zu
gelassen oder genehmigt sind, in Bergbaubetrieben der 
betriebsplanmäßigen Zulassung bedürfen. s

(3) Die Pflichten und Rechte der Organe der Tech
nischen Überwachung bleiben unberührt. Neuanlagen 
oder wesentliche Veränderungen bestehender Anlagen, 
die nach Anlage 1 Ziffern 1 und 2 der Verordnung 
vom 25. Oktober 1951 zum Schutze der Arbeitskraft 
(GBl. S. 957) in der Fassung vom 22. Dezember 1955 
(GBl. I 1956 S. 9) durch Organe der Technischen Über
wachung genehmigt oder zugelassen sind, bedürfen in 
Bergbaubetrieben der Zulassung durch die Bergbehörde.

§ U 
Rechte

(1) Die Oberste Bergbehörde hat das Recht:
a) Hersteller- und Lieferbetrieben von Bergbauaus

rüstungen Weisungen über deren Bauart in sicher
heitstechnischer Hinsicht zu erteilen und auf deren 
zweckmäßige Ausführung Einfluß zu nehmen;


